
VVG leicht gemacht: Umsetzung der VVG-
Reform für unabhängige Vermittler

Die neuen Antragsverfahren nach VVG  
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Nach dem neuen VVG muß der Kunde vor dem Abschluß
umfassend über die Vertragsbestimmungen informiert 
werden

§ 7 Abs. 1 VVG

„Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung seine Vertrags-
bestimmungen einschließlich die in  einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 bestimmten Informationen in Textform 
mitzuteilen.“
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Wir haben die Vermittler gefragt, wie sie die Verbraucher-
informationen den Kunden weitergeben wollen
Vermittlerbefragung zum VVG

Frage: 
In welcher Form würden Sie gerne die 
Vertragsunterlagen vor der Antragsstellung 
an den Kunden weitergeben? 

Antworten der Vermittler (in %)
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Die Vermittler haben uns auch konkret gesagt, welche 
Unterstützung sie sich wünschen!
Vermittlerbefragung zur VVG

Quelle: psychonomics 2007

Vermittler-Statements (Auszug)

„Bedingungen zum Download bereitstellen. 
Bedingungen per Email oder Post an die Kunden 
schicken“

„Bessere Anbindung an die Verwaltungsprogramme, 
um nicht alles doppelt- und dreifach einzugeben“

„Über die Software des Versicherers sollten je nach 
Angebotsberechnung automatisch die zu den 
jeweiligen Tarifen zugehörigen Unterlagen im 
Druckdialog wählbar und als PDF speicherbar sein.“
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Die VHV bietet die Verbraucherinformationen in sowohl 
Papier- als auch in elektronischer Form an

VHV Verbraucherinformationen

• Druckstück

• VOKIS (PDF-Datei)

• MAX.NET (Download)
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Keine Irrwege mehr: Vier Modelle, um die 
Vertragsinformationen nach dem VVG auszuhändigen

Antragsmodell1.

Stellvertreteroption (nur für Makler)2.

Invitatiomodell (nur für Vertreter)3.

Verzichtsoption4.
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Das Antragsmodell

Antragsmodell1.

Stellvertreteroption (nur für Makler)2.

Invitatiomodell (nur für Vertreter)3.

Verzichtsoption4.
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Im Antragsmodell muß der Kunde die Aushändigung der 
Verbraucherinformationen bestätigen
1. Antragsmodell

Der Interessent bestätigt hier den Empfang 
der vollständigen Verbraucher-
informationen mit seiner Unterschrift.

Nennung der Verbraucherinformations-Nummer 
wie sie auf dem Deckblatt genannt ist, um die 
ausgehändigten Verbraucherinformationen 
eindeutig zu machen.
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VOKIS bietet Ihnen drei Lösungsmöglichkeiten zur 
Aushändigung der Verbraucherinformationen
1. Antragsmodell

Aushändigung in Papierform 
(Druckstücke bestellbar bei 
der VHV)

Aushändigung per PDF.Datei in 
Verbindung mit einer Email 
(Druckermenü)

Internet und VOKIS 
Formularcenter 
(Download)
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Aushändigung der Verbraucherinformationen per Email / PDF
1. Antragsmodell

Druckermenü
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Aushändigung der Verbraucherinformationen per Download in 
MAX.NET
1. Antragsmodell
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2. Die Stellvertreteroption

Antragsmodell1.

Stellvertreteroption (nur für Makler)2.

Invitatiomodell (nur für Vertreter)3.

Verzichtsoption4.
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Makler mit vollständiger Maklervollmacht können im 
Interesse ihrer Kunden handeln
2. Stellvertreteroption 

• Die Stellvertreteroption steht Maklern, als „Sachwalter“ des Kunden, zur 
Verfügung 

• Der Interessent wird vor Antragsstellung über alle Vertragsinhalte durch den 
Makler aufgeklärt

• Als Service übersendet die VHV dem Versicherungsnehmer mit der Police 
zusätzlich die Verbraucherinformationen 

• Widerrufsrecht der Kunden (§8 VVG)
• 14 Tage für Komposit
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In VOKIS können die Makler die 
Verbraucherinformationen unterbinden
2. Stellvertreteroption 

„Aushändigung nicht erfolgt“ in Verbindung mit 
dem Status Makler = Stellvertreteroption.
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3. Das Invitatiomodell

Antragsmodell1.

Stellvertreteroption (nur für Makler)2.

Invitatiomodell (nur für Vertreter)3.

Verzichtsoption4.
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Das Invitatiomodell ist juristisch nur eine „Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebotes“
3. Invitatiomodell 

• Mit dem Invitatiomodell bietet der Vermittler (Vertreter) dem Kunden einen 
„unverbindlichen Versicherungsvorschlag“

• Wir übersenden dann dem Interessenten das gewünschte Angebot - bereits in 
Form einer Police mit einem Rückantwortschreiben. Zugleich liegen hierbei auch 
die notwendigen Verbraucherinformationen bei.

• Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Interessent seine ausdrückliche 
Zustimmung zu dem zugesandten Versicherungsschein macht und die erste 
Prämie gezahlt hat. 

• Tragen Sie bitte auch dafür Sorge, dass diese schriftliche Zustimmungserklärung 
uns unterschrieben zugeht. 

• Widerrufsrecht der Kunden (§8 VVG) ab Vertragsschluss
• 14 Tage für Komposit
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Das Invitatiomodell ist auch in VOKIS abgebildet
3. Invitatiomodell

Dem Interessenten wurden die 
Vertragsinformationen nicht 
ausgehändigt und Vermittler 
hat den Status §84 HGB
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Besonderheiten des Invitatio-Prozesses
3. Invitatiomodell 

Besonderheiten des Invitatio-Prozesses

• Zukunftsbeginn beim Invitatiomodell beschränkt auf 
• 30 Tage in Kfz-Bereich (K) 
• 60 Tage in Sach-, Haft- und Unfall-Bereich (SHU)

• Erinnerungs – / Aufhebungsfristen*:
• Erinnerungsbrief: 15 Tage
• Stornobrief: 30 Tage

*Für SV/TV gibt es einen 2. Erinnerungsbrief nach 28 Tage und dem Stornobrief nach 42 Tage
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Nachteile des Invitatiomodells
• Höherer Beratungsaufwand (komplexeres Verfahren mit rechtlichen 

Konsequenzen)
• Verzögerung des Versicherungsschutzes (aufgrund zusätzlicher Angebotsphase) 
• Spätere Provision (aufgrund zusätzlicher Angebotsphase)
• Weniger Einfluss auf die Entscheidung des Interessenten
• Zusätzlicher Nachfrageaufwand
• Annahme nur eingeschränkt möglich (für Anträgen mit einem 

Versicherungsbeginn von mehr als 30 Tagen (Kfz) und 60 Tagen (SHU) ist die 
Nutzung des InvitatioModells nicht möglich)

Das Invitatiomodell hat mehrere Nachteile
3. Invitatiomodell 
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4. Verzichtsoption

Antragsmodell1.

Stellvertreteroption (nur für Makler)2.

Invitatiomodell (nur für Vertreter)3.

Verzichtsoption4.
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Der Kunde kann auf die Verbraucherinformationen 
schriftlich verzichten 
4. Verzichtsoption

• Der Kunde kann ausdrücklich auf die Aushändigung der 
Verbraucherinformationen verzichten 

• Dann muß aber der Interessent eine separate „Verzichtserklärung zur 
Verbraucherinformation“ unterschreiben

• Die VHV verschickt dem Kunden die Verbraucherinformationen zusammen mit 
der Police

• Widerrufsrecht der Kunden (§8 VVG)
• 14 Tage für Komposit
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„Verzicht auf Aushändigung“ in VOKIS abgebildet
4. Verzichtsoption

Hier liegt Ihnen die separate Verzichtserklärung 
in Schriftform vor.
Eine Maklervollmacht hat hierfür keine Gültigkeit.
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Das Unterschriftsfeld im Papierantrag bleibt leer; die 
Verzichtserklärung muß aber unterschrieben werden
4. Verzichtsoption

• Bei Verzicht des Interessenten auf die 
Aushändigung der Verbraucherinformationen –
bleibt dieses Unterschriftfeld leer.

• Dafür muß aber vom Interessenten die 
Verzichtserklärung unterschrieben dem Antrag 
beigelegt werden.
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Vermittlerservice
der VHV

Zum Schluß: Die maschinelle Policierung der VHV 
(MAPO) ist auch künftig für Sie möglich 

MAPO

Entsprechende Unterlagen (Erhalt der Verbraucherinformationen, Verzichtserklärungen, ...) 
können beim Geschäftspartner verbleiben und würden bei Bedarf von der VHV abgefordert
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